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Abb. 2: Flächenpotenzial und Beurteilung im Landkreis Lüneburg 

 
Quelle: KOPLAS 2010
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Abb. 3: Nutzwertanalyse und Standortvergleich 

 

 
 Quelle: KOPLAS 2010 
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Region Hannover: Sicherung von A- und B-Standorten 
In der Region Hannover wurde auf der Grundlage des regionalen Gewerbeflächenmonitorings 
im Jahr 2010 der Entwurf eines Logistikflächenkonzepts 2020 erstellt, um dem Mangel an 
geeigneten (marktgerechten und ausreichend großen) Logistikflächen entgegenzuwirken. Ziel 
war es, neue Flächen zu entwickeln, die raumordnerisch abgesichert werden sollen, um bei 
Bedarf schnell realisierbar zu sein. Aufgrund der zentralen Lage in Deutschland im Kreuz der 
Nord-Süd-Achse Hamburg/Bremen – Süddeutschland – Alpenraum mit der Ost-West-Achse 
Ruhrgebiet – Berlin – Osteuropa sowie der starken produktionsorientierten Wirtschaft in der 
Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen zählt der Raum Hannover zu den 
stark nachgefragten Logistik-Standorten in Deutschland.  

Die Überprüfung der im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 dargestellten Flächen 
ergab, dass bei einem gesamten Gewerbeflächenangebot von rund 900 ha der Anteil der für 
Logistkansiedlungen geeigneten Flächen zwischen 2006 und 2010 von 5 % auf 1 % gesunken 
ist. In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen wurden sodann Krite-
rien aus Raumordnungs- und Marktsicht für die Suche nach geeigneten Standorten definiert. 
Planerische Leitlinie des so erarbeiteten Konzeptes ist die Konzentration auf wenige große 
Entwicklungsschwerpunkte in Zuordnung zu Zentralen Orten, mit gewerblicher Vorprägung 
sowie intermodaler Anbindung. Dabei wurden eine Brachenreaktivierung und ein interkom-
munaler Planungsansatz als Boni gewertet. Aus Marktsicht sollten die Standorte eine Min-
destgröße von 5 ha, eine Mindesttiefe von 140 ha, eine maximale Entfernung zur Autobahn 
von 5 km, die Möglichkeit für einen 3-Schicht-Betrieb sowie optional eine ÖPNV-Anbindung 
in maximal 1000 m Entfernung haben. Ziel war, wenige große Entwicklungsschwerpunkte 
(derzeit drei) mit hinreichend Potenzial und Lagegunst (A-Standorte) statt vieler Einzelflä-
chen auszuweisen. Dabei sollten auch die Teilräume der Region entsprechend dem Bedarf 
abgedeckt werden. Neben den drei A-Standorten wurden 15 geeignete Ergänzungsstandorte in 
der Region (B-Standorte) sowie weitere Sonderstandorte herausgearbeitet. Die Verabschie-
dung des Konzepts in der Regionalversammlung findet im Herbst 2012 statt. 

Die Umsetzung der Standorte beginnt in der Regel mit deren raumordnerischer Sicherung 
im Regionalen Raumordnungsprogramm. Gleichzeitig hat die Region Hannover vertiefende 
Machbarkeitsanalysen für einzelne Standorte zusammen mit den Kommunen in Auftrag ge-
geben, in denen die Nutzungskonflikte und die Marktbedingungen vertieft untersucht werden 
sollen und dann ein Standort- und Nutzungskonzept sowie ein Businessplan erarbeitet wird. 
Damit wird der Bogen von der Standortplanung zur Standortentwicklung geschlagen, wozu 
die Zuständigkeit der Region Hannover nicht nur für die Regionalplanung, sondern auch für 
die Wirtschaftsförderung (und weitere Aufgaben) einen wertvollen Beitrag leistet. 

Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (seit 06/2012 Region Rostock): 
Flächensicherung für den Hafen Rostock 
Das Beispiel Region Rostock beschreibt eine Flächensicherung von hoher regionaler Bedeu-
tung und zeigt insbesondere die Verzahnung zu erforderlichen Ausgleichsflächen auf. Der 
Hafen, die Hafenwirtschaft und der Schiffbau sowie die damit zusammenhängenden Wirt-
schaftszweige und -betriebe stellen die ökonomische Basis der Region Rostock dar und sind 
insofern für diese von besonderer Bedeutung. Auch für die Zukunft zeichnet sich eine dyna-
mische Entwicklung der Hafenwirtschaft ab. So wird gemäß vorliegende Seeverkehrsprogno-
sen des Bundes eine Erhöhung des Umschlags im Rostocker Seehafen bis 2025 auf mehr als 
das Doppelte (auf 52 Mio. t von 21,2 Mio. t in 2004) prognostiziert. Auch über den Progno-
sehorizont hinaus wird keine unterproportionale Entwicklung des Güterverkehrsaufkommens 
gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt erwartet. Diesem Entwicklungstrend wird nach den Er-
wartungen des Trägers der Regionalplanung auch der Bedarf an hafenaffinem Gewerbe sowie 
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an Logistik- und Industrieflächen folgen. Insofern ist ein Bedarf erkennbar für eine langfristi-
ge und für die Region strategisch bedeutsame Flächensicherung bis zum Jahr 2025 und dar-
über hinaus.  

Allerdings stehen bereits heute wegen der aktuellen Entwicklungen (Ansiedlungen und Er-
weiterungen) in den Rostocker Hafengebieten kaum noch zusammenhängende Flächen > 10 
ha zur Verfügung, sodass bereits die gegenwärtigen Nachfragen nicht oder nur noch begrenzt 
befriedigt werden können. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, ein regionales Flächenkon-
zept zu entwickeln, das den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen unter Berücksich-
tigung vorhandener Raumnutzungen und -empfindlichkeiten gerecht wird. So erhält die Ent-
wicklungsaufgabe die notwendige Basis durch die Raumordnung. Bei der Entwicklung des 
Flächenkonzepts wurden folgende Eignungskriterien bezüglich der Hafenwirtschaft besonders 
berücksichtigt: 

 Gewährleistung eines 24-Stunden-Betriebs an 7 Tagen in der Woche 

 kurze und barrierefreie Zugänge zu Umschlagsflächen an seeschifftiefen Liegeplätzen 

 einfache, unter Umgehung des öffentlichen Verkehrsraums nutzbare Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Funktionsbereichen 

 leistungsfähige Verkehrstrassen in das Hinterland der Häfen 

Da keine der verbandsangehörigen Gebietskörperschaften (zu Beginn des Prozesses Hanse-
stadt Rostock, Landkreise Bad Doberan und Güstrow, seit der Gebietsreform im September 
2011 Hansestadt Rostock, Landkreis Rostock, Stadt Güstrow, Stadt Bad Doberan und Stadt 
Teterow) alleine willens bzw. in der Lage war, die notwendigen Flächen zu sichern oder über 
Instrumente der Bauleitplanung zu beplanen, sollte und musste diese Aufgabe im regionalen 
Verbund gelöst werden. Für die zweistufige Neuaufstellung des Regionalen Raumentwick-
lungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R) 2008–2010 wurde zunächst 
der nachfolgend dargestellte Flächenbedarf gutachtlich ermittelt und begründet und sodann in 
das Planverfahren aufgenommen: 

 

Flächenkategorie Flächenbedarf 
2025 

gegenwärtig 
genutzte 
Flächen 

vorhandene 
Entwicklungs-
flächen 

erforderliche 
externe 
Erweiterung 

Flächen für Umschlag 
und Lagerung 

   485 345   70  70 

Flächen für Logistik, 
Gewerbe und maritime 
Dienstleistungen 

   400 180   60 160 

Flächen für hafenaffine 
Industrieansiedlungen 

   600   95   75 430 

 

Gesamtfläche 

 

1.485 

 

620 

 

205 

 

660 
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Nach einem Bericht zum „Regionalen Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Rostock“ 
(Stand Mai 2010, bestätigt März 2012) wird daher u. a. von folgenden Zielpotenzialen (Ent-
wicklungsflächen) bis 2025 ausgegangen: 

 Umschlag und Lagerung (Kaikante)   70 ha 

 maritime Dienstleistung, Gewerbe und Logistik (Hafen) 160 ha 

 hafenaffine Industrie und Gewerbe im weiteren Hafenumfeld 430 ha 

Die Vorranggebiete im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
Airpark Rostock-Laage, Rostock-Mönchhagen und Rostock-Poppendorf wurden als (GE/GI) 
in regionaler flächiger Ausformung mit dem RREP ausgewiesen (vgl. Abbildung 4). Die wei-
teren gutachtlichen Ergebnisse lassen in den anderen Untersuchungsräumen noch keine raum-
ordnerische Endabwägung zu, sodass hier zunächst nur Vorbehaltsgebiete Gewerbe und In-
dustrie dargestellt worden sind. Dazu zählen die Gebiete Rostock-Seehafen Ost, Rostock-
Seehafen West, Bentwisch, Poppendorf Nord, Dummerstorf sowie Güstrow Ost. Diese Flä-
chen sollen zur weiteren gewerblichen und industriellen Entwicklung planerisch vorbereitet 
werden. Neue konkurrierende Nutzungen und Funktionen sollen in diesen Räumen vermieden 
werden. 

Abb. 4:  Auszug aus dem genehmigten RREP MM/R – August 2011  

 
Quelle: Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock, 2011 

Eine besondere Rolle spielt dabei auch die regionalplanerische Sicherung notwendiger Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Dafür werden mit dem RREP MM/R „Vorbe-
haltsgebiete Kompensation und Entwicklung“ festgelegt und rechtsverbindlich in der Grund-
karte der räumlichen Ordnung dargestellt. Bei Eingriffen in Natur und Landschaft, z. B. durch 
die kommunale Bauleitplanung oder verschiedene Fachplanungsträger, muss der Verursacher 
einen Ausgleich bzw. Ersatz zur Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen erbringen. 
Durch entsprechende Maßnahmen erfolgt eine Aufwertung von Naturraumpotenzialen auf 
geeigneten und verfügbaren Flächen. Die Suche nach solchen Flächen erweist sich insbeson-
dere in Bereichen mit intensiver baulicher Tätigkeit oder im Zuge großer Eingriffsvorhaben 
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als zunehmend schwierig. Durch die Festlegung der „Vorbehaltsgebiete Kompensation und 
Entwicklung“ im RREP MM/R sollen naturschutzfachlich geeignete Gebiete für die Durch-
führung von Kompensationsmaßnahmen aufgezeigt und regionalplanerisch gesichert werden. 
Kompensations- oder Entwicklungsmaßnahmen sollen vorzugsweise in diesen Flächen umge-
setzt werden. Es handelt sich dabei um Flächen, die sich aufgrund ihres derzeitigen Zustandes 
oder aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung prioritär für die Umsetzung von Kompensations- 
und Entwicklungsmaßnahmen für verschiedene Regenerationstypen (Moore, Fließgewässer, 
Seen- und Seeufer u. a.) eignen. Grundlage der Festlegung bilden die Ergebnisse des Gutach-
tens „Regionale Kompensationsflächen in der Planungsregion Mittleres Mecklen-
burg/Rostock“ (unveröffentlicht), in welchem geeignete Flächen verschiedener Prioritäten 
ermittelt wurden. Als fachliche Grundlagen des Gutachtens wurden einbezogen: Kulisse der 
Natura-2000- und der Artikel-10-Gebiete nach FFH-Richtlinie, funktionale Aussagen des 
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Mittleres Mecklenburg/Rostock (Biotopverbundpla-
nung, Entwicklungsziele u. a.), Bewirtschaftungsplanungen nach europäischer Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL). 

Region Stuttgart: GVZ-Standortkonzept und Schwerpunkte I+L im Regionalplan 
Die Region Stuttgart stellt ein Beispiel für die enge Verzahnung von Regionalplanung, Stan-
dortentwicklung und Wirtschaftsförderung dar. Bereits im Jahr 2000 war dort Handlungsbe-
darf hinsichtlich der Frage erkennbar, wo und wie Standorte für die Logistik geplant, gesi-
chert und entwickelt werden können. Auslöser waren in erster Linie Flächenanfragen bei der 
regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft, die Knappheit an großflächigen zusammenhängen-
den und ausreichend ebenen sowie gut erschlossenen Standorten sowie die Frage der Ent-
wicklung von Brachflächen am Rangierbahnhof Kornwestheim, an dem kurz zuvor ein neues 
KV-Terminal in Betrieb gegangen ist. Im Rahmen einer ausführlichen Vorstudie (Verband 
Region Stuttgart 2000) wurden zunächst regionalplanerische Standortkonzeptionen für Güter-
verkehrszentren diskutiert (dezentral, mehrpolig oder zentral), darauf aufbauend wurden po-
tenzielle Standorte gesucht und identifiziert. Dabei zeigte sich, dass eine bereits in den frühen 
1990er Jahren im Land Baden-Württemberg verfolgte dezentrale Standortkonzeption aus 
ökonomischer Sicht wenig sinnvoll ist, weil die damals avisierten Standorte in nahezu jeder 
Kreisstadt kaum das Ladungspotenzial für einen wirtschaftlichen Betrieb aufbringen konnten. 
Für die Region Stuttgart wurde ein tripolares Konzept mit einem Hauptstandort in Kornwest-
heim (vorhandenes Bahnterminal) sowie dem bestehenden bimodalen Terminal am Stuttgarter 
Hafen und mit ergänzenden Standorten im Südwesten sowie im Südosten der Region empfoh-
len.  

Die ausgewählten Standorte waren autobahnnah, lagen an einer Bahnstrecke und in der Nä-
he von Wirtschaftsschwerpunkten der immer noch vom produzierenden Gewerbe in den Be-
reichen Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau geprägten Wirtschaft in der Region. Im 
Rahmen des Gutachtens wurden die Kommunen und die Wirtschaftsverbände in einem be-
gleitenden Arbeitskreis beteiligt und laufend informiert. Über die Standortkriterien (vgl. oben, 
Kapitel 3) bestand im wesentlichen Einvernehmen, allerdings wurden die schlussendlich aus-
gewählten Standorte von den Gemarkungskommunen kritisiert. Deren Widerstand richtete 
sich insbesondere gegen die zu erwartenden Verkehrsbelastungen sowie eine hohe Flächenin-
anspruchnahme bei niedriger Arbeitsplatzzahl und geringer Wertschöpfung. Die Wirtschafts-
verbände, insbesondere die regionale Industrie- und Handelskammer, sowie verschiedene 
größere Wirtschaftsunternehmen unterstützten die regionalplanerische Absicht massiv. 

Im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans 2007 bis 2009 wurde das Konzept aufge-
griffen und die Standorte konnten im Regionalplan als besondere Standorte für die Logistik 
bzw. störendes Gewerbe gesichert werden. Dazu erfolgte die Sicherung in Form von gebiets-
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scharf dargestellten Vorranggebieten „Schwerpunkte für Industrie und Logistik“ (vgl. Abbil-
dung 5; Plansatz 2.6.2 im Regionalplan) (Satzungsbeschuss 2009; genehmigt im Oktober 
2010). 

Abb. 5: Schwerpunkt für Industrie und Logistik „Kornwestheim“  

 
Quelle: Verband Region Stuttgart 2009 

Diese Schwerpunkte sind für erheblich belästigendes Gewerbe vorgesehen. Um den Zielen 
der Regionalplanung Nachdruck zu verleihen und die Nutzung der Standorte als lokale Ge-
werbegebiete zu unterbinden, wurden andere raumbedeutsame Nutzungen ausdrücklich aus-
geschlossen (soweit sie mit der vorrangigen Nutzung nicht vereinbar sind) und Logistikbe-
triebe in diesen Standorten ausdrücklich zugelassen. Die Begründung des Regionalplans führt 
dazu aus, dass aufgrund der starken Produktionsorientierung der regionalen Wirtschaft geeig-
nete Standorte mit guter Erschließung durch Straße und Schiene und einer Lage abseits von 
Wohngebieten besonders für störendes Gewerbe und Logistik (insbesondere für einen Rund-
um-die-Uhr-Betrieb und die davon ausgehenden Störungen) geeignet und erforderlich sind. 
Zuvor wurden insbesondere die Abstände zu Wohngebieten und die Leistungsfähigkeit der 
Straßen- und Bahnanbindung geprüft. Es wurden insgesamt vier Standorte mit einem Flä-
chenumfang von rund 200 ha gesichert, zu jedem einzelnen Standort enthält der Regionalplan 
weitere Planungshinweise für die Bahnerschließung oder andere besondere Eignungskriterien. 
Zwei der Standorte (Sachsenheim/Oberriexingen/Sersheim-„Eichwald“ sowie Kornwestheim) 
sind inzwischen in der Umsetzung, die zwei weiteren (Kirchheim unter Teck und Bondorf-
Süd/Rottenburg) sind derzeit gesichert. Der Standort Bondorf-Süd stellt eine Ergänzung des 
in der Nachbarregion Neckar-Alb entwickelten Standortes dar und wird von dort sowie aus 
dem Raum Nagold unterstützt, der Standort Sachsenheim-Eichwald ist als interkommunales 
Gewerbegebiet entwickelt und wurde mit Zinskostenzuschüssen für die Erschließung durch 
die regionale Wirtschaftsfördergesellschaft unterstützt. 
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